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Zwischenprüfung 
im Ausbildungsberuf „Medizini
sche Fachangestellte“

Die Sächsische Landesärztekammer 
führt die nächste Zwischenprüfung 
im Ausbildungsberuf „Medizinische 
Fachangestellte“ am Mittwoch, dem 
13. Juni 2018, 9.00 – 11.00 Uhr in 
der Sächsischen Landesärztekammer, 
Schützenhöhe 16, 01099 Dresden 
durch.

Teilnehmer der Zwischenprüfung 
sind Auszubildende des zweiten Aus-
bildungsjahres und Umschüler, die in 
diese Fachklassen integriert sind.

Anmeldeformulare und Gebührenbe-
scheide für die Prüfungsgebühren 
erhalten alle Ausbilder von der Säch-
sischen Landesärztekammer. Die An -
meldung zur Zwischenprüfung hat 
bis zum 30. April 2018 zu erfolgen.

Auszubildende und Umschüler sind 
aufgefordert, das Ausbildungsnach-
weisheft am Tag der Zwischenprü-
fung bei der Aufsichtsführung zur 
Sichtung durch die Sächsische Lan-
desärztekammer einzureichen.

Die Freistellung zur Zwischenprü -
fung umfasst nur den Zeitraum  
der Prüfung (§ 15 Berufsbildungsge-
setz). Die Auszubildenden und Um -
schüler gehen anschließend wieder 

in die Arztpraxis oder zum Unterricht.  
Auszubildende, deren 18. Lebensjahr 
zum Ende des ersten Ausbildungs-
jahres noch nicht vollendet war, sind 
verpflichtet, eine ärztliche Beschei-
nigung über die erste Nachunter-
suchung nach § 33 Jugendarbeits-
schutzgesetz spätestens am Tage der 
Anmeldung zur Zwischenprüfung bei 
der Sächsischen Landesärztekammer 
vorzulegen, soweit dies noch nicht 
erfolgt ist. Anderenfalls ist die Eintra-
gung des Berufsausbildungsvertra-
ges der Auszubildenden aus dem 
Verzeichnis der Berufsausbildungs-
verhältnisse nach § 35 Abs. 2 Berufs-
bildungsgesetz zu löschen.

Die Teilnahme an der Zwischenprü-
fung ist nach dem Berufsbildungsge-
setz und der Verordnung über die 
Berufsausbildung zur Medizinischen 
Fachangestellten eine der Zulas-
sungsvoraussetzungen für die Teil-
nahme an der Abschlussprüfung.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern 
unter den Telefon-Nrn. 0351 8267-
170/ -171/ -173 zur Verfügung.
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